
Sie haben die Wahl!
Als Unternehmer oder Unternehmerin haben Sie nach dem 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und der DGUV Vorschrift 2 
„Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit“ eine sicherheitstechnische und arbeitsme-
dizinische Betreuung Ihrer Beschäftigten zu gewährleisten. 
Diese Aufgabe kann grundsätzlich von einer eigenen Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und einem eigenen Betriebsarzt / einer 
eigenen Betriebsärztin übernommen oder bei einem externen 
Dienstleister beauftragt werden (Regelbetreuung1).

Mit der Teilnahme an der Alternativen Betreuung2 bietet die 
BG RCI Unternehmen eine weitere Wahlmöglichkeit an, mit 

1	 Welche Bestimmungen für die Regelbetreuung von Betrieben gelten, 
beschreiben die DGUV Vorschrift 2 in ihren Anlagen 1 und 2 sowie un-
sere Medien KB 001-2 „Regelbetreuung für Betriebe mit bis zu 20 Be-
schäftigten“ und KB 001-3 „Regelbetreuung für Betriebe mit mehr als 
20 Beschäftigten“.

2	 Exakt nach DGUV Vorschrift 2, Anlage 3: „Alternative betriebsärztliche 
und sicherheitstechnische Betreuung in Betrieben mit bis zu 50 Be-
schäftigten“.

Ihre gesetzliche Unfallversicherung1/2026

Mit der Alternativen Betreuung bietet die BG RCI eine Lösung an, um die arbeitsmedizinische und 
sicherheitstechnische Betreuung in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) passgenau zu 
organisieren. Dieses Angebot gilt bereits für Kleinstunternehmen ab dem oder der ersten Beschäftigten. 
Dabei können Betriebsärzte oder Betriebsärztinnen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit der BG RCI Sie 
unterstützen, eine effiziente und bedarfsgerechte betriebsspezifische Betreuung sicherzustellen.

der Sie eine arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische 
Betreuung Ihres Unternehmens sicherstellen können. Nach 
§ 2 Abs. 4 DGUV Vorschrift 2 können Sie dieses gleichwertige 
Betreuungsmodell wählen, wenn Sie aktiv in das Betriebs-
geschehen eingebunden sind und die Zahl der Beschäftigten 
in Ihrem Unternehmen jahresdurchschnittlich 50 nicht über-
schreitet3. Möchten Sie von dieser Alternative Gebrauch ma-
chen, kontaktieren Sie Ihr zuständiges Präventionszentrum. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.bgrci.de. 

Was bedeutet Alternative 
Betreuung?
Niemand kennt Ihr Unternehmen besser als Sie. Somit liegt 
nichts näher, als Sie persönlich in den Mittelpunkt der Akti-
vitäten zu stellen. Im Rahmen der Alternativen Betreuung 
unterstützen wir Sie als Unternehmer oder Unternehmerin 

3	 Bei der Ermittlung der jahresdurchschnittlich beschäftigten Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 
0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.
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dabei, Ihre Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit zu erfüllen.

Neben der Antragstellung ist Voraussetzung für die Teilnah-
me an der Alternativen Betreuung, dass Sie persönlich un-
sere ein- oder mehrtägigen Informations- und Motivations-
veranstaltungen besuchen. Dabei erfolgt keine Qualifizierung 
zur Fachkraft für Arbeitssicherheit oder zum Betriebsarzt / 
zur Betriebsärztin. Vielmehr werden Sie als Unternehmer 
oder Unternehmerin motiviert und in die Lage versetzt,
•	 eine Arbeitsschutzorganisation aufzubauen,
•	 Gefährdungspotenziale zu erkennen,
•	 selbstständig Lösungen zu entwickeln,
•	 sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen  

Bedarf zu erkennen und abzurufen.

Zum erfolgreichen Abschluss der Informations- und Moti-
vationsmaßnahmen bestätigen Sie mit Hilfe einer Selbst-
erklärung, dass Sie über aktuelle Unterlagen zu der in  
Ihrem Betrieb durchgeführten Gefährdungsbeurteilung 
verfügen.

Für den Fall, dass Ihr Unternehmen diese Voraussetzungen 
für die Teilnahme an der Alternativen Betreuung nicht oder 
nicht mehr erfüllt, endet diese und Sie sind verpflichtet, 
eine andere Betreuungsform zu wählen. In diesem Fall er-
folgt die Beendigung der Alternativen Betreuung durch die 
BG RCI.

Hinweis: Ein Wechsel der Betreuungsform steht Ihnen un-
abhängig davon jederzeit offen.

Informations- und Motivations
veranstaltungen
Die Anzahl und Dauer der Seminare, die Sie besuchen müs-
sen, hängen von den Gefährdungen und Belastungen in Ih-
rem Unternehmen ab. Hierfür werden alle Unternehmen  
– abhängig vom Gefährdungspotenzial der Gewerbezweige – 
einer von drei Betreuungsgruppen zugeordnet. Unterschieden 
wird zwischen hoher (Gruppe 1), mittlerer (Gruppe 2) und 
niedriger (Gruppe 3) Gefährdung. Die Zuordnung der Unter-
nehmen zu den jeweiligen Gruppen erfolgt anhand des Wirt-
schaftszweige-Schlüssels, der auszugsweise auch in der An-
lage 2 Nummer 4 der DGUV Vorschrift 24 abgedruckt ist. 

Eine Übersicht der Ausbildungsmaßnahmen, die in den je-
weiligen Betreuungsgruppen zu absolvieren sind, finden Sie 
auf Seite 5 in Tabelle 1: „Motivations-, Informations- und 
Fortbildungsmaßnahmen“. 

In den Seminaren der Basisqualifizierung werden Sie für 
allgemeine Themen von Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit sensibilisiert und erfahren außerdem, wie Sie das Be-
ratungsangebot der BG RCI optimal nutzen können. Das Se-
minar „Gefährdungsbeurteilung im Betrieb“ findet vor Ort 
in Ihrem Unternehmen statt und unterstützt Sie bei der Durch-
führung und Dokumentation Ihrer Gefährdungsbeurteilung. 

4	 Eine Tabelle mit den Zuordnungen der Gewerbezweige zu den  
Wirtschaftszweigen und den Betreuungsgruppen finden Sie unter 
www.bgrci.de, Seiten ID: #KEUF.
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Der Nachweis hierüber erfolgt am Ende der Qualifizierung 
über die Selbsterklärung und ist zwingend erforderlich zum 
Verbleib in der Alternativen Betreuung.

Die nur für die Betreuungsgruppen 1 und 2 vorgesehenen 
Aufbauseminare „Gesundheitsbezogene Aspekte“ beschäf-
tigen sich mit branchenspezifischen Gesundheitsrisiken aus 
Ihrem Unternehmen. Darin informieren wir Sie über mögliche 
Belastungen und Beanspruchungen und deren Auswirkungen 
auf die Gesundheit Ihrer Beschäftigten und stellen Ihnen Maß-
nahmen für die Gesunderhaltung der Beschäftigten vor.

Für die Betreuungsgruppe 1 folgt ein weiteres Aufbausemi-
nar mit dem Thema „Mensch und Technik“. In diesem Se-
minar liegt der Fokus auf einem sicheren und gesundheits-
gerechten Umgang mit branchentypischen Maschinen und 
Arbeitsmitteln.

Abschluss der Ausbildung
Für alle Betreuungsgruppen gilt: Zum erfolgreichen Abschluss 
der Motivations- und Informationsmaßnahmen ist spätes-
tens sechs Monate nach Ende der Qualifizierung eine Selbst-
erklärung als Nachweis über die von Ihnen durchgeführte 
und dokumentierte Gefährdungsbeurteilung abzugeben. 

Beachten Sie bitte, dass die Seminare der Basis- und Auf-
bauqualifizierung in der Regel innerhalb von drei Jahren zu 
absolvieren sind. Erfüllen Sie diese Verpflichtungen nicht, 
unterliegen Sie mit Ihrem Unternehmen der Regelbetreuung 
nach § 2 (2) oder (3) der DGUV Vorschrift 2. Gleiches gilt auch, 
wenn Sie Ihrer Verpflichtung zur Teilnahme an den Fortbil-
dungsmaßnahmen nicht nachkommen.

Fortbildungspflicht
Damit Sie auf dem aktuellen Wissensstand bleiben, sind Sie 
verpflichtet, nach der absolvierten Ausbildung5 an Fortbil-
dungsmaßnahmen zu aktuellen Themen aus dem Bereich 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit teilzunehmen. Hier-
zu laden wir Sie in regelmäßigen Abständen ein und verset-
zen Sie dadurch in die Lage, Ihre Gefährdungsbeurteilung 
zu aktualisieren. 

Auch hier gilt: Die Abgabe der Selbsterklärung über die aktu-
alisierte Gefährdungsbeurteilung dient hier als Nachweis für 
den erfolgreichen Abschluss der Fortbildungsmaßnahmen. 

Kosten
Die unmittelbaren Kosten der Seminare als Bestandteil der 
Alternativen Betreuung trägt die BG RCI. Unterbringungs-, 
Verpflegungs- und Reisekosten werden ebenfalls übernom-

5	 Betreuungsgruppe 1: spätestens nach 3 Jahren; Betreuungsgruppen 2 
und 3: spätestens nach 5 Jahren

men. Wir geben Ihnen damit die Möglichkeit, an einer durch 
unsere Berufsgenossenschaft durchgeführten hochqualifi-
zierten Ausbildung weitgehend kostenneutral teilzunehmen.

Anlassbezogene arbeits
medizinische und sicherheits
technische Betreuung
Nach dem Abschluss der Motivations- und Informations-
maßnahmen können Sie als Unternehmer oder Unterneh-
merin über die Notwendigkeit und das Ausmaß einer exter-
nen arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen 
Beratung selbst entscheiden. Ob und in welchem Umfang 
eine Betreuung im Betrieb erforderlich ist, legen Sie dabei 
auf der Grundlage Ihrer Gefährdungsbeurteilung eigenver-
antwortlich fest.

Sie sind verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen (siehe DGUV 
Vorschrift 2, Anlage 3, Abschnitt III) in Fragen von Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit durch einen Betriebsarzt / eine 
Betriebsärztin oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit 
branchenbezogener Fachkunde qualifiziert betreuen zu las-
sen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine digitale Be-
treuung möglich. Grundsätzlich haben Sie sich hierbei selbst 
um die passgenaue Betreuung zu kümmern, können aber 
durch die Teilnahme an der Alternativen Betreuung die Un-
terstützung der Präventionsabteilung „KMU-Beratung Arbeits-
sicherheit und Arbeitsmedizin“ in Anspruch nehmen.

Unser Service
Die BG RCI bietet Ihnen mit der Präventionsabteilung „KMU-
Beratung Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin“ eine quali-
fizierte sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreu-
ung durch unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie 
Betriebsärzte und Betriebsärztinnen an. Durch sie erfolgt 
die Beratung und Unterstützung Ihres Unternehmens und 
Ihrer Beschäftigten in allen Fragen zu Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit. Die Beratungsinhalte werden ver-
traulich behandelt – auch gegenüber Dritten. Für die Betriebs-
ärzte und -ärztinnen gilt zudem die ärztliche Schweigepflicht.

Unsere Betriebsärzte/Betriebsärztinnen und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit unterstützen Sie zum Beispiel bei 
•	 der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, 
•	 dem Aufbau Ihrer Arbeitsschutzorganisation, 
•	 der Erstellung Ihrer Gefährdungsbeurteilung, 
•	 den Schulungen und Unterweisungen Ihrer Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen, 
•	 der Erstellung von Betriebsanweisungen, 
•	 der Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorge, 
•	 der Entwicklung von praxisgerechten Schutzkonzepten, 
•	 der Organisation der Ersten Hilfe, 
•	 der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen, 
•	 der Gesundheitsförderung in Ihrem Betrieb, 
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•	 speziellen Fragestellungen zur Wiedereingliederung 
von Beschäftigten nach Arbeitsunfähigkeit oder Sucht-
problematiken

sowie bei vielen anderen individuellen Fragestellungen. Die-
se Leistungen werden selbstverständlich für Sie dokumentiert.

Ihr Unternehmen erhält von uns einen Aushang mit den per-
sönlichen Kontaktdaten Ihres Betriebsarztes / Ihrer Betriebs-
ärztin und Ihrer Fachkraft für Arbeitssicherheit, damit Sie 
und Ihre Beschäftigten bei Bedarf jederzeit Kontakt auf-
nehmen können. 

Der Zugang zu dieser kostenfreien und bedarfsorientierten 
Beratung steht im Rahmen der vorhandenen Betreuungs-
kapazitäten allen Unternehmen offen, die sich für die Al-
ternative Betreuung entscheiden. Wie Sie diesen Service 
nutzen können, erfahren Sie am besten im persönlichen 
Gespräch mit Ihrer zuständigen Aufsichtsperson oder den 
Ansprechpersonen der KMU-Beratung der BG RCI.

Weitere Informationen sowie Ansprechpersonen finden Sie 
auf www.bgrci.de, Seiten-ID: #XA6Z sowie im Merkblatt  
A 007-2 „Die BG RCI – Angebote der Prävention“.

Bekanntmachung im Betrieb
Auch in der Alternativen Betreuung sind Sie verpflichtet, 
Ihre Beschäftigten über die Art der betriebsärztlichen und 
sicherheitstechnischen Betreuung zu informieren. Diese 
müssen wissen, welcher Betriebsarzt / welche Betriebsärz-
tin und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit im Bedarfs-
fall anzusprechen sind. Eine geeignete Art der Information 
ist beispielsweise ein Aushang im Betrieb6.

Wenn Sie an der Alternativen Betreuung teilnehmen und 
die „KMU-Beratung Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin“ 
der BG RCI nutzen, können Sie die Kontaktdaten zu unseren 
Betriebsärzten/Betriebsärztinnen und Fachkräften für Ar-
beitssicherheit in dieser Bekanntmachung eintragen.

6	 In unserem Mediencenter finden Sie geeignete Mustervorlagen unter: 
Themen → Arbeitsschutzorganisation → Alternative Betreuung.

Welche Vorteile bietet die  
Alternative Betreuung?
Mit der Alternativen Betreuung versetzen wir Sie als Unter-
nehmerin oder Unternehmer in die Lage, mit überschau-
barem Aufwand für eine effiziente arbeitsmedizinische und 
sicherheitstechnische Betreuung Ihres Unternehmens zu 
sorgen. Hierfür liefern unsere Qualifizierungsangebote die 
erforderlichen Kenntnisse. Mit der Gefährdungsbeurteilung 
als Ergebnis der Basisqualifizierung erhalten Sie den we-
sentlichen Baustein für Sicherheit und Gesundheit Ihrer 
Beschäftigten. Die „KMU-Beratung Arbeitssicherheit und 
Arbeitsmedizin“ der BG RCI hilft Ihnen darüber hinaus, Leis-
tungen individuell auf Ihr Unternehmen zuzuschneiden und 
unterstützt Sie bei der Erstellung und Aktualisierung der 
Gefährdungsbeurteilung. Stellt die Gefährdungsbeurteilung 
einen Bedarf an arbeitsmedizinischer Vorsorge fest, ist es 
notwendig, dass Sie eine Betriebsärztin oder einen Betriebs-
arzt damit beauftragen.

Das heißt, Sie erhalten bedarfsgerechte, projektbezogene 
sowie zielorientierte Unterstützung durch qualifizierte Be-
triebsärzte oder Betriebsärztinnen und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit der BG RCI. Etablieren Sie eine Kultur der 
Prävention mit sicheren und gesundheitsfördernden Pro-
zessen. Dadurch steigern Sie die Arbeitszufriedenheit, das 
Arbeitsengagement und die Arbeitsfähigkeit Ihrer Beschäf-
tigten und erhöhen nicht zuletzt auch die Arbeitgeber
attraktivität. 

Erfahrungsgemäß gelingt es uns, Unternehmer und Unter-
nehmerinnen bei der Alternativen Betreuung für die Belan-
ge von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu sensi-
bilisieren. Durch unabhängige Untersuchungen hat diese 
Betreuungsform ihre Wirksamkeit bereits unter Beweis ge-
stellt. Dabei wurde nachgewiesen, dass die Teilnahme an 
der Alternativen Betreuung nachhaltige Auswirkungen auf 
die Kompetenz der Unternehmer und Unternehmerinnen 
und die erfolgreiche Etablierung von gesundheitsfördern-
den Maßnahmen im Betrieb hat. 
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Tabelle 1: Motivations-, Informations- und Fortbildungsmaßnahmen 
(siehe auch Anlage 3 der DGUV Vorschrift 2) 

(1 Lerneinheit umfasst 45 Minuten)
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Betreuungsgruppe 1 
Gesamt: 40 Lerneinheiten

3 Jahre

Betreuungsgruppe 2 
Gesamt: 32 Lerneinheiten

5 Jahre

Betreuungsgruppe 3
Gesamt: 12 Lerneinheiten

5 Jahre

8 Lerneinheiten:8 Lerneinheiten:

24 Lerneinheiten: 24 Lerneinheiten: 12 Lerneinheiten: 

Grundseminar Grundseminar Grundseminar 

Gefährdungsbeurteilung  
im Betrieb

Gefährdungsbeurteilung  
im Betrieb

Gefährdungsbeurteilung  
im Betrieb

16 Lerneinheiten: 8 Lerneinheiten: 

Gesundheitsbezogene 
Aspekte 

Gesundheitsbezogene 
Aspekte 

Mensch und Technik 

8 Lerneinheiten:

BasisqualifizierungBasisqualifizierung

Aufbauqualifizierung

Fortbildungsmaßnahmen 
Aktuelle Themen; mindestens alle

Basisqualifizierung

Aufbauqualifizierung

Fortbildungsmaßnahmen 
Aktuelle Themen; mindestens alle

Fortbildungsmaßnahmen 
Aktuelle Themen; mindestens alle
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Unser Service für Sie!

Allgemeine Themen 12/2017

Regelbetreuung für Betriebe 
mit bis zu 20 Beschäftigten

Was ist die Regelbetreuung 
für Kleinbetriebe mit bis zu 
20 Beschäftigten?
Die DGUV Vorschrift 2 schreibt vor, dass jeder Betrieb – 
 unabhängig von seiner Größe – durch eine Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und eine Betriebsärztin oder einen Be-
triebsarzt betreut werden muss. Für Betriebe mit bis zu 
20 Beschäftigten gilt ein vereinfachtes Modell nach Anlage 1 
der Vorschrift, die im Mittelpunkt dieser Information steht: 
Hier gibt es keine festen Einsatzzeiten. Die Betreuung er-
folgt im Wesentlichen durch zwei Elemente: die Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen (insbesondere die Gefähr-
dungsbeurteilung) und die anlassbezogene Betreuung.

Ihre gesetzliche Unfallversicherung1/2026

Sicherheitsfachkräfte (Sifa) sowie Betriebsärzte und -ärztinnen (BA) nehmen eine zentrale Rolle im 
modernen Arbeitsschutz ein. Sie tragen maßgeblich dazu bei, die Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit zu gewährleisten und Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhindern. Zudem sollen Sie den 
Arbeitsschutz verbessern und nachhaltig weiterentwickeln. Die DGUV Vorschrift 2 reflektiert die 
aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen in der Arbeitswelt und stärkt die Wirksamkeit der 
Regelbetreuung durch Sifa und BA. Durch klarere Vorgaben und praxisorientierte Anforderungen, die 
an die Bedarfe der Betriebsgrößen angepasst sind, wird die Zusammenarbeit aller Beteiligten optimiert, 
neue Möglichkeiten der digitalen Leistungserbringung eingeführt und die Regelungen für Kleinbetriebe 
ausgeweitet.

Bei der Berechnung der Zahl der Beschäftigten sind Teil-
zeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von
• nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5
• von mehr als 20 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75
• von mehr als 30 Stunden mit 1,0
zu berücksichtigen.

Andere Betreuungsarten – wie das alternative Betreuungs-
modell (Anlage 3) oder die Regelung für Betriebe mit mehr 
als 20 Beschäftigten (Anlage 2) – werden im KB 001-1 „Die 
Alternative Betreuung der BG RCI“ und KB 001-3 „Regelbe-
treuung für Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten“ vor-
gestellt. 
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Regelbetreuung für Betriebe 
mit mehr als 20 Beschäftigten

Was ist die Regelbetreuung 
für  Betriebe mit mehr als 
20 Beschäftigten?
Die Regelbetreuung nach DGUV Vorschrift 2 regelt die sicher-
heitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung von 
Betrieben. Sie erfolgt durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und Betriebsärztinnen und Betriebsärzte. Ziel ist es, Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit systematisch zu fördern. 
Für Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten ist die Regel-
betreuung in Grundbetreuung und betriebsspezifischer 
Betreuung gegliedert. Für diese Betriebe gilt die sogenann-
te Anlage 2 der DGUV Vorschrift 2 – sie steht im Mittelpunkt 
dieser Information. 

Ihre gesetzliche Unfallversicherung1/2026

Sicherheitsfachkräfte (Sifa) sowie Betriebsärzte und -ärztinnen (BA) nehmen eine zentrale Rolle im 
modernen Arbeitsschutz ein. Sie tragen maßgeblich dazu bei, die Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit zu gewährleisten beziehungsweise Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhindern. Zudem 
sollen Sie den Arbeitsschutz verbessern und nachhaltig weiterentwickeln. Die DGUV Vorschrift 2 
reflektiert die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen in der Arbeitswelt und stärkt die 
Wirksamkeit der Regelbetreuung durch Sifa und BA. Durch klarere Vorgaben und praxisorientierte 
Anforderungen, die an die Bedarfe der Betriebsgrößen angepasst sind, wird die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten optimiert, neue Möglichkeiten der digitalen Leistungserbringung eingeführt und die 
Regelungen für Kleinbetriebe ausgeweitet.

Bei der Berechnung der Zahl der Beschäftigten sind Teil-
zeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von
• nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5
• von mehr als 20 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75
• von mehr als 30 Stunden mit 1,0
zu berücksichtigen.

Andere Betreuungsarten – wie das alternative Betreuungs-
modell (Anlage 3) oder die Regelung für Kleinbetriebe 
(Anlage 1) – werden im KB 001-1 „Die Alternative Betreu-
ung der BG RCI“ und KB 001-2 „Regelbetreuung für Betrie-
be mit bis zu 20 Beschäftigten“ vorgestellt. 
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Diese Schrift können Sie über das Mediencenter unter  
mediencenter.bgrci.de beziehen. 

Haben Sie zu dieser Schrift Fragen, Anregungen, Kritik?
Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
•	 Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie Prävention, 

Grundsatzfragen und Information, Medien Postfach 10 14 80, 69004 Heidelberg
•	 E-Mail: medien@bgrci.de
•	 Kennen Sie unsere Medien-Hotline? 

Sie erreichen uns unter 06221 5108-44444 (Mo.–Fr. 8:00–14:00 Uhr) oder  
unter medienhotline@bgrci.de
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